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A. Allgemeine Informationen

Name und Anschrift der Bank
Niederlassung Deutschland: Hauptniederlassung Frankreich:
DAB Bank BNP Paribas S.A.
Landsberger Str. 300 16, boulevard des Italiens
80687 München 75009 Paris

Frankreich
Telefon: 089-50 06 80
Telefax: 089-50 06 82 78 0
E-Mail:  information@dab.com

Gesetzliche Vertretungsberechtigte der Bank
BNP Paribas S.A.:
Président du Conseil d´Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre 
Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Niederlassungsleitung Deutschland: Camille Fohl, Kai Friedrich, Torsten Murke, Gerald Noltsch, 
Dr. Carsten Esbach, Pamela Schmidt-Fischbach, Dr. Niklas Dieterich

Zuständiger Vermittler 
Nur sofern Sie eine Transaktionsvollmacht an einen Vermögensverwalter oder Fondsvermittler erteilt haben:

Namen/Firma des zuständigen Vermittlers entnehmen Sie bitte dem Formular 
„Transaktionsvollmacht für Vermö̈gensverwalter“ bzw. des Formulars 
„Transaktionsvollmacht für Fondsvermittler“.

Der Vermittler ist berechtigt, im Rahmen der ihm von Ihnen erteilten Vollmacht, Erklärung für und gegen   
Sie gegenüber der Bank ohne weitere Prüfung durch die Bank abzugeben. Einzelheiten ergeben sich aus  
der von Ihnen erteilten Transaktionsvollmacht. Der Vermittler ist nicht berechtigt, Erklärungen für oder  
gegen die Bank abzugeben.

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art und von damit zusammenhängen-
den Geschäften.

Zuständige Aufsichtsbehörden
Europäische Zentralbank, Sonnemannstr. 20, 60314 Frankfurt a.M.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorferstr. 108, 53117 Bonn und 

Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt a.M.
Banque de France, 31 rue Croix des petits champs, 75049 Paris CEDEX 01, Frankreich
Autorité des marchés financiers, 17, place de la Bourse, 75082 Paris CEDEX 02, Frankreich

DAB bank
Die Direkt Anlage Bank

DAB bank
Die Direkt Anlage Bank



Eintragung der Hauptniederlassung im Handelsregister
Registergericht Paris: R.C.S. Paris 662 042 449

Eintragung der Niederlassung Deutschland im Handelsregister
Amtsgericht Nürnberg: HRB Nürnberg 31129

Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE 191528929

Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Kunden während der
Laufzeit des Vertrages ist Deutsch. 

Maßgebliche Rechtsordnung/ maßgeblicher Gerichtsstand 
Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gilt für den Vertragsschluss und die gesamte
Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank deutsches Recht. 
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel mit Verbrauchern. 

Außergerichtliche Streitschlichtung 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten
Banken anzurufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im
deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist schriftlich an die
Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu
richten.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen (vgl.
Nr. 20 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“). Der Umfang der durch den Einlagensicherungsfonds
geschützten Verbindlichkeiten ist in Nr. 20 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ beschrieben.

￼B. Informationen zur Rahmenvereinbarung zum Abschluss von Finanztermingeschä￼ften und den damit
verbundenen Dienstleistungen

Wesentliche Leistungsmerkmale
Auf der Grundlage der Sonderbedingungen für Termingeschäfte und der Rahmenvereinbarung zum Abschluss
von Finanztermingeschäften kann der Kunde Geschäfte an Terminbörsen sowie außerbörsliche
Termingeschäfte in Devisen und Edelmetallen abschließen. Termingeschäfte können sowohl als
Festgeschäfte als auch Optionsgeschäfte getätigt werden.

Geschäfte an Terminbörsen führt die Bank als Kommissionärin aus. Wenn der Kunde von Fall zu Fall den
Auftrag erteilt, ein Termingeschäft abzuschließen, wird die Bank sich bemühen, im eigenen Namen und für
Rechnung des Kunden ein entsprechendes Ausführungsgeschäft zu tätigen.

Außerbörsliche Termingeschäfte in Edelmetallen und Devisen schließt die Bank mit dem Kunden als
Eigenhändlergeschäfte ab.

Einzelheiten zum Abschluss von Termingeschäften werden in den „Sonderbedingungen für Termingeschäfte“
geregelt.

Hinweis auf Risiken und Preisschwankungen von Termingeschä￼ften
Termingeschäf̈te sind wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzufüḧrenden Vorgan̈ge mit speziel-
len Risiken behaftet. Insbesondere sind folgende Risiken zu nennen:

- Wird ein Recht erworben, so ist dieses üb̈licherweise zeitlich befristet und verfäl̈lt wertlos, wenn 
das eingegangene Termingeschäf̈t nicht einen inneren Wert erlangt

- Je nach Art der eingegangenen Position und Geschäf̈t (Stillhaltergeschäf̈t, Future) besteht die 
Gefahr des betragsmäß̈ig unbegrenzten Verlustes, der also weit üb̈er die eingesetzten Mittel hinaus
gehen und gestellte Sicherheiten uüberschreiten kann

- Das Risiko, dass die Bank für̈ sich Sicherheiten aus den sich aus Marktpreisschwankungen ergeben
den Risiken verlangt

- Gegengeschäf̈te zur Risikoreduzierung bereits bestehender Termingeschäfte koönnen mög̈licher
weise nicht oder nur zu verlustbringenden Kosten eingegangenen werden

- Erhöḧtes Verlustrisiko, sofern bei der Erfül̈lung von Termingeschäf̈ten Kredit aufgenommen werden 



- Wert- bzw. Kursschwankungen des auf Termin gehandelten Kaufgegenstandes wirken sich auf den 
Wert des Termingeschäf̈tes üb̈erproportional aus (Hebelwirkung)

- Das Risiko der Rüc̈kabwicklung beim Zustandekommen von Geschäf̈ten zu nicht marktgerechten 
Preisen (Mistrades)

Der Preis eines Termingeschäftes ist abhä̈ngig von den Preis- bzw. Wertschwankungen des jeweiligen
Basiswertes auf den entsprechenden Märkten. Auf diese Preise und Werte hat die Bank keinen Einfluss. Für
den Preis bzw. Wert eines außerbörslichen Termingeschäftes gibt es regelmäßig keinen o ̈ffentlichen Markt.

In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge (z.B. Zinsen, Dividenden) und erzielte Wertsteigerungen sind
kein Indikator für künftige Erträge oder Wertsteigerungen.

Weitere Informationen enthält der beiliegende Informationstext „Risiken bei Finanztermingeschäften“. Der
Kunde sollte Termingeschäfte nur dann selbständig ohne Beratung tätigen, wenn er über ausreichende
Erfahrungen oder Kenntnisse im Bereich der Wertpapieranlage und Termingeschäfte verfügt.

Ein Widerrufsrecht fü￼r einzelne Termingeschä￼fte besteht nicht: Bei der Erbringung von
Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die die Bank keinen
Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Aktien, Anteilsscheinen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft oder ausländischen
Investmentgesellschaft ausgegeben werden und anderen handelbaren Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder
Geldmarkinstrumenten, sieht das Gesetz keine Widerrufsmöglichkeit vor.

Vertragliche Kü￼ndigungsregeln
Für die Rahmenvereinbarung zum Abschluss von Finanztermingeschäften gelten die in den „Allgemeinen
Geschäftsbedingungen“ für den Kunden und die Bank festgelegten Kündigungsregeln. Aufträge zum
Abschluss von Termingeschäften können vom Kunden bis zum Abschluss des Ausführungsgeschäftes
gekündigt werden.

Preise
Die aktuellen Preise für die von der Bank erbrachten Dienstleistungen ergeben sich aus dem „Preis- und
Leistungsverzeichnis“. Die Änderung von Entgelten während der Laufzeit der Rahmenvereinbarung erfolgt
nach Maßgabe von Nr. 12 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Das jeweils gültige Preis- und
Leistungsverzeichnis kann der Kunde in den Geschäftsräumen der Bank oder auf den Internetseiten der
Bank einsehen. Auf Wunsch wird die Bank dies dem Kunden zusenden. Wurde dem Kunden eine
„Konditionsvereinbarung“ vor Kontoeröffnung ausgehändigt, so gelten die dort genannten Zinssätze und
Entgelte für die dort genannten Dienstleistungen und Produkte vorrangig vor den im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ genannten Zinssätzen und Entgelten.

Zusätzliche Telekommunikationskosten
Beim telefonischen Zugang zur Bank unter Telefonnummern, die mit der Vorwahl 01805 beginnen, betragen
die Zusatzkosten 14 Cent je angefangene Gesprächsminute, Mobilfunkhöchstpreis 0,42€/Min.

Mindestlaufzeit des Vertrages
Keine. Für die eingegangenen Geschäfte gelten die jeweils vereinbarten Laufzeiten.

Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kunde sind in den bereits bei
Kontoeröffnung übermittelten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Bank beschrieben. Daneben gelten
ergänzend die ebenfalls bei Kontoeröffnung übermittelten



- Sonderbedingungen für̈ das Wertpapiergeschäf̈t 
- Bedingungen für̈ den Üb̈erweisungsverkehr 
- Bedingungen für̈ den Zugang üb̈er elektronische Medien

Besonderheiten des Terminhandels sind geregelt in den beiliegenden Sonderbedingungen für
Termingeschäfte.

Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung.

Vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten
Einkünfte aus Termingeschäften (z.Bsp. Prämien als Stillhalter) sind in der Regel steuerpflichtig.
Termingeschäfte, aus denen der Kunde einen Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer veränderli-
chen Bezugsgröße erlangten bestimmten Geldbetrag oder sonstigen Vorteil erlangt, sind als private
Veräußerungsgeschäfte steuerpflichtig, sofern der Zeitraum zwischen Erwerb und Beendigung des Rechts
auf einen Differenzausgleich, Geldbetrag oder Vorteil nicht mehr als ein Jahr beträgt.

Abhängig vom jeweils geltenden Steuerrecht (In- oder Ausland) können bei der Auszahlung von Erträgen
oder Veräußerungserlösen Kapitalertrags- und / oder sonstige Steuern anfallen (z.B. Withholding Tax nach
US-amerikanischem Steuerrecht), die an die jeweilige Steuerbehörde abgeführt werden und daher den an
den Kunden zu zahlenden Betrag mindern.

Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater
wenden. Dies gilt insbesondere, wenn er im Ausland steuerpflichtig ist.

Eigene Kosten (z.B. für Ferngespräche, Porti, Internetzugangskosten) hat der Kunde selber zu tragen.

Leistungsvorbehalt
Bei Fremdwährungszahlungen kann sich aus Nr. 10 Abs. 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine
Beschränkung der Verpflichtung der Bank zur Ausführung von Verfügungen zu Lasten eines Fremdwährungs-
guthabens oder zur Erfüllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit ergeben.

Zahlung und Erfü￼llung von Termingeschä￼ften  

- Verwaltung von Termingeschäf̈ten

Die Bank verwaltet die Terminpositionen des Kunden und wickelt fällige Geschäfte über dessen bei der Bank
geführtes Depotkonto ab. Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwaltung werden im Einzelnen in den
„Sonderbedingungen für Termingeschäfte“ beschrieben.

- Abschluss von Termingeschäften
a) Geschäfte an Terminbörsen
Die Bank leitet den Auftrag des Kunden an die jeweils gewünschte Börse weiter. Für das Geschäft geltend
die an der Börse geltenden Rechtsvorschriften und Bedingungen. Das Zustandekommen eines
Termingeschäftes wird dem Kunden mitgeteilt; das Geschäft wird in den Unterlagen der Bank vermerkt. Der
Kunde erhält eine Abrechnung über die zu zahlenden Entgelte und Gebühren Driter, die dem vereinbarten
Verrechungskonto belastet werden.

b) Außerbörsliche Termingeschäfte in Devisen und Edelmetallen
Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Zahlung und Abwicklung nach den für die
jeweiligen Basiswerte geltenden Rechtsvorschriften und Bedingungen. Zahlungsbeträge wrden dem
Verrechnungskonto (Euro oder Währung) belastet oder gutgeschrieben.

- Erfül̈lung von Termingeschäf̈ten



Erlangt der Kunde einen Anspruch auf Zahlung oder Lieferung, so verbucht die Bank eingehende
Wertpapiere auf dem Depot des Kunden. Eingehende Zahlungen werden dem Konto des Kunden gutgeschrie-
ben. Optionsrechte übt die Bank nicht ohne Weisung des Kunden aus. Wird der Kunde aus einem
Termingeschäft in Anspruch genommen, so zahlt die Bank den geschuldeten Betrag vom Verrechnungskonto
des Kunden oder veranlasst den Übertrag geschuldeter Wertpapiere aus dem Depot des Kunden. Die Bank ist
berechtigt, geschuldete Wertpapiere, die der Kunden mangels Bestand nicht aus seinem Depot liefern kann,
über die Börse auf Rechnung des Kunden zu beschaffen.

Einzelheiten der Erfüllung werden in den „Sonderbedingungen für Termingeschäfte“ geregelt.

C. Informationen ü￼ber die Besonderheiten des Fernabsatzvertrages

Information ü￼ber das Zustandekommen der Rahmenvereinbarung zum Abschluss von
Finanztermingeschä￼ften im Fernabsatz
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot auf Abschluss der Rahmenvereinbarung zum
Abschluss von Finanztermingeschäften ab, indem er das ausgefüllte und unterzeichnete Formular der
Rahmenvereinbarung an die Bank übermittelt und dieses ihr zugeht. Die Rahmenvereinbarung zum
Abschluss von Finanztermingeschäften kommt zustande, wenn die Bank nicht ausdrücklich gegenüber dem
Kunden widerspricht.

Die Rahmenvereinbarung zum Abschluss von Finanztermingeschäften verpflichtet die Bank nicht zum
Abschluss Finanztermingschäften.

Die Aufträge zum Abschluss von börslichen Termingeschäften und außerbörsliche Termingeschäfte in
Devisen und Edelmetallen kommen durch Angebot des Kunden und Annahme der Bank zustande. Die Bank
sendet dem Kunden nach Abschluss eine Bestätigung, in der die Inhalte des Geschäftes enthalten sind. Bei
außerbörslichen Termingeschäften in Edelmetallen und Devisen muss der Kunde diese nach einer Prüfung
unterzeichnet an die Bank zurücksenden.

D. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeu-
tigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften
Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten
gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften
Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

DAB Bank
Landsberger Str. 300
80687 München

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie
sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor
Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt
haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht
eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht
erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung,
für uns mit deren Empfang.



Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht
mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

II. Sonderbedingungen fü￼r Termingeschä￼fte 
Stand: 01.01.1999

Diese Sonderbedingungen gelten für̈ Geschäf̈te an Terminbör̈sen sowie für̈ außerbor̈sliche Termingeschäf̈te
in Devisen und Edelmetallen (im folgenden „Geschäf̈te“). Sie gelten nicht für̈ solche außerbör̈slichen
Geschäf̈te, für̈ die die Anwendung des Rahmenvertrags für Finanztermingeschäfte oder eines anderen
Rahmenvertrags vereinbart ist, der alle unter ihm dokumentierten Geschäfte zu einem einheitlichen Vertrag
verbindet. Für Geschäfte, bei denen die Rechte in Urkunden verbrieft sind (z. B. bei Optionsscheinen), gel-
ten die Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte.

Geschaf̈te an Terminbor̈sen

1. Ausfuḧrung der Geschaf̈te
(1) Geschaf̈te in Kontrakten der Eurex Deutschland
Die Bank wird alle Aufträge, die sich auf die zum Handel an der Eurex Deutschland zugelassenen Options-
und Futureskontrakte beziehen, als Kommissionärin im eigenen Namen für Rechnung des Kunden an der
Eurex Deutschland ausführen. 
Die Bank kann auch einen anderen Kommissionär (Zwischenkommissionär) mit der Ausführung des Auftrags
beauftragen. Mit dem Zustandekommen des Geschäfts an der Eurex Deutschland (Ausführungsgeschäft)
kommt gleichzeitig ein entsprechendes Geschäft zwischen dem Kunden und der Bank zustande. Für sämtli-
che Geschäfte mit dem Kunden in Kontrakten, die zum Handel an der Eurex Deutschland zugelassen sind,
gelten die Handels- und Clearingbedingungen sowie die Börsenordnung der Eurex Deutschland.

(2) Geschaf̈te an auslan̈dischen Terminbor̈sen
Aufträge zum Abschluß von Geschäften an ausländischen Terminbörsen führt die Bank als Kommissionärin
im eigenen Namen für Rechnung des Kunden aus. Die Bank kann auch einen Zwischenkommissionär beauf-
tragen, das Ausführungsgeschäft abzuschließen.
Sie haftet nur für die sorgfältige Auswahl der im Ausland in die Ausführung des Kundenauftrages einge-
schalteten Stellen; sie wird dem Kunden bei Leistungsstörungen ihre Ansprüche gegen die eingeschalteten
Stellen abtreten. Die Ausführungsgeschäfte in Kontrakten, die an ausländischen Terminbörsen gehandelt
werden, unterliegen den dort geltenden Rechtsvorschriften und Geschäftsbedingungen (Usancen); daneben
gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners der Bank. Dies gilt auch für den Inhalt
und die Abwicklung der Ausführungsgeschäfte, z. B. hinsichtlich des Ausübungszeitpunktes, der Laufzeit
oder der Anforderung von Sicherheiten, aber auch der Aussetzung oder Einstellung der Geschäftsabwicklung
durch die an der Börse bestehenden Clearingstellen und durch die sonstigen von der Bank in die
Durchführung des Kundenauftrages eingeschalteten Stellen.
2. Preis des Geschaf̈ts/Entgelt/Auslagen
Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungsgeschäfts ab; sie ist berechtigt, ihr
Entgelt und ihre Auslagen einschließlich fremder Kosten in Rechnung zu stellen.

3. Wahl des Ausfuḧrungsplatzes
Sind Aufträge an verschiedenen Börsen ausführbar, so bestimmt die Bank mangels anderweitiger Weisung
den Ausführungsplatz unter Wahrung der Interessen des Kunden und wird ihn über den Ausführungsplatz
unverzüglich unterrichten.



4. Festsetzung von Preisgrenzen
Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von Aufträgen Preisgrenzen für das Ausführungsgeschäft vorge-
ben (preislich limitierte Aufträge).

5. Gul̈tigkeitsdauer von unbefristeten Auftrag̈en
Ein ohne ausdrückliche Bestimmung der Gültigkeitsdauer erteilter Auftrag zum Abschluß von Geschäften an
Terminbörsen gilt nur für den Tag der Auftragserteilung.

6. Aussetzung des Handels
Wird an einer Terminbörse auf Veranlassung der Börsengeschäftsführung der Handel in bestimmten
Geschäften ganz oder teilweise ausgesetzt und werden daraufhin alle Aufträge in diesen Geschäften
gelöscht, erlöschen sämtliche an dieser Börse auszuführenden Kundenaufträge für die betreffenden
Geschäfte; die Bank wird den Kunden hiervon unverzüglich benachrichtigen.

Außerbor̈sliche Geschaf̈te

7. Eigenhan̈dlergeschaf̈t
(1) Ausführung der Geschäfte
Bei außerbörslichen Geschäften in Devisen und Edelmetallen schließt die Bank das Geschäft mit dem
Kunden als Eigenhändlerin im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ab.
(2) Preis des Geschäfts
Die Bank kann die Höhe des Preises nach billigem Ermessen bestimmen (§ 315 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs), soweit nicht ein fester Preis vereinbart ist.

Bestimmungen fur̈ bor̈sliche und außerbor̈sliche Geschaf̈te

8. Nichtausfuḧrung mangels Deckung
Die Bank ist berechtigt, von der Ausführung des Auftrags abzusehen, soweit das Guthaben des Kunden oder
ein für Termingeschäfte nutzbarer Kredit zur Ausführung nicht ausreichen. Führt die Bank den Auftrag ganz
oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden unverzüglich unterrichten.
9. Sicherheiten
(1) AGB-Pfandrecht
Die dem Pfandrecht der Bank nach Nr. 14 ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Pfandrecht) unter-
liegenden Wertpapiere, Sachen und Ansprüche des Kunden gegen die Bank sichern uneingeschränkt auch
alle bestehenden und künftigen – auch bedingten oder befristeten – Ansprüche der Bank gegen den
Kunden aus den Geschäften. Sind Sicherheiten gesondert vereinbart worden, werden die Ansprüche der
Bank auch hierdurch gesichert, soweit die Sicherungszweckerklärung auch die Geschäfte erfasst (sonstige
Sicherheiten).

(2) Unterhaltung ausreichender Vermögenswerte als Sicherheit 
Die Bank kann verlangen, daß der Kunde bei ihr Vermögenswerte unterhält, die ihr im Rahmen des AGB-
Pfandrechtes und sonstiger Sicherheiten zugleich als Sicherheit für alle Ansprüche aus den Geschäften die-
nen. Sicherheiten müssen jeweils in der Höhe bestellt werden, die die Bank nach ihrer Einschätzung der
Zins-, Kurs- und Preisänderungsrisiken (Verlustrisiken) aus den Geschäften mit dem Kunden für erforderlich
hält. Ändert sich die Risikoeinschätzung oder der Wert der vorhandenen Vermögenswerte, so kann die Bank
jederzeit innerhalb angemessener Frist, die im Hinblick auf die Besonderheiten der Geschäfte sehr kurz,
gegebenenfalls auch nach Stunden, bemessen sein kann, verlangen, daß der Kunde weitere Vermögenswerte
als Sicherheit stellt bzw. für bislang unbesicherte Risiken erstmals Sicherheiten stellt.

(3) Separierung oder gesonderte Buchung der Vermögenswerte 
Die Bank darf jederzeit Vermögenswerte des Kunden im Hinblick auf die Verlustrisiken aus den Geschäften
getrennt buchen oder anderweitig separieren. Das AGB-Pfandrecht der Bank an diesen und den sonstigen
Vermögenswerten des Kunden wird hierdurch nicht berührt. Sämtliche Vermögenswerte haften daher
unverändert sowohl für Ansprüche aus den Geschäften als auch für sonstige Ansprüche aus der



bankmäßigen Geschäftsverbindung. Über die getrennt gebuchten oder anderweitig separierten Vermögens-
werte kann der Kunde nur mit Zustimmung der Bank verfügen.

(4) Sicherheiten bei Geschäften an der Eurex Deutschland
Bei allen Aufträgen zum Abschluß von Geschäften an der Eurex Deutschland sind Sicherheiten mindestens
in der Höhe zu stellen, die sich nach der Berechnungsmethode der Eurex Deutschland ergibt.

(5) Zwischenzeitliche Gutschriften oder Belastungen bei laufenden Geschäften
Werden vorläufige Gewinne aus der täglichen Bewertung von Geschäften vor deren endgültiger Abwicklung
oder Glattstellung von der Bank gutgeschrieben – gegebenenfalls auf einem gesonderten Konto –, kann
über sie nur mit Zustimmung der Bank verfügt werden. Ergeben sich aus einer solchen Bewertung Verluste,
so wird die Bank den Kunden entsprechend belasten. Die Bank wird den Kunden in regelmäßigen Abständen
über die Buchungen unterrichten. Die Bank ist berechtigt, zum Ausgleich derartiger Belastungsbuchungen
das Kontokorrentkonto des Kunden zu belasten, auch wenn hierdurch Kredit in Anspruch genommen wird.

10. Folgen bei Ausbleiben von Sicherheiten; Insolvenz; Ausgleichsanspruc̈he
(1) Vorzeitige Beendigung und Glattstellung
Verlangt die Bank zusätzliche Sicherheiten und werden diese innerhalb der von ihr gesetzten Frist nicht
gestellt oder wird die Stellung zusätzlicher Sicherheiten abgelehnt, so kann die Bank – sofern sie dies
angedroht hat – die den offenen Positionen zugrunde liegenden Geschäfte und Auftragsverhältnisse ohne
Fristsetzung ganz oder teilweise beenden bzw. die aus solchen Geschäften resultierenden offenen
Positionen ganz oder teilweise durch ein Gegengeschäft glattstellen. Das gleiche gilt, wenn der Kunde sei-
ner Verpflichtung zum Ausgleich von vorläufigen Verlusten, die sich aus der täglichen Bewertung der
Geschäfte ergeben, nicht nachkommt.

(2) Vorzeitige Beendigung im Insolvenzfall
Im Insolvenzfall enden alle Geschäfte der Bank mit dem Kunden und die Auftragsverhältnisse, die den für
den Kunden abgeschlossenen Geschäften zugrunde liegen, ohne Kündigung. Der Insolvenzfall ist gegeben,
wenn das Konkurs- oder ein sonstiges Insolvenzverfahren
über das Vermögen einer Partei beantragt wird und diese Partei entweder den Antrag selbst gestellt hat
oder zahlungsunfähig oder sonst in einer Lage ist, die die Eröffnung eines solchen Verfahrens rechtfertigt.

(3) Ausgleichsansprüche
Wenn die Bank nach Abs. 1 Geschäfte glattgestellt oder beendet hat, oder Geschäfte wegen Insolvenz nach
Abs. 2 beendet wurden, können statt Erfüllung nur Forderungen wegen Nichterfüllung geltend gemacht
werden. Diese Forderungen richten sich auf den Unterschied
zwischen den vereinbarten Preisen und den Markt- oder Börsenpreisen, die am Tag der Beendigung oder
Glattstellung für ein Geschäft mit der vereinbarten Erfüllungszeit maßgeblich sind und sind stets auf Euro
gerichtet.

11. Ausub̈ung von Optionen durch den Kunden
(1) Spätester Ausübungszeitpunkt
Die Erklärung des Kunden, eine Option auszuüben, muß der Bank spätestens bis zu dem Zeitpunkt zugehen,
den sie dem Kunden bekanntgegeben hat. Erklärungen des Kunden, die der Bank nach diesem Zeitpunkt
zugehen, werden für den nächsten Bankarbeitstag berücksichtigt, sofern die Option dann noch ausgeübt
werden kann.

(2) Vorverlegung des Zeitpunktes bei Umtausch- und Abfindungsangeboten
Findet bei Umtausch-, Abfindungs- oder Kaufangeboten oder bei der Aufforderung zur Abgabe derartiger
Angebote usancegemäß eine Verkürzung der Laufzeit der Option statt, so muß die Ausübungserklärung des
Kunden der Bank bis zu dem in der Mitteilung über die Verkürzung der Laufzeit angegebenen vorverlegten
Zeitpunkt zugegangen sein.



(3) Keine gesonderten Hinweispflichten
Darüber hinaus ist die Bank nicht verpflichtet, den Kunden auf den bevorstehenden Ablauf der Option und
seine Erklärungsfrist aufmerksam zu machen.

12. Ausub̈ung von Optionsrechten durch die Bank gegenub̈er dem Kunden
(1) Bevollmächtigung der Bank
Durch der Verkauf einer Option (Eingehen einer Stillhalterposition) erteilt der Kunde der Bank unter
Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB unwiderruflich Vollmacht, die Erklärung der Bank über
die Ausübung der Option für ihn entgegenzunehmen. Die Bank unterrichtet den Kunden unverzüglich über
die Ausübung.
(2) Belastung des Kundendepots; Beschaffung der Basiswerte, Kosten, Schadenersatz
Bei Ausübung einer Kaufoption gegenüber dem Kunden ist die Bank berechtigt, den im Depot oder auf dem
Konto des Kunden nicht verfügbaren Teil der für die Belieferung benötigten Basiswerte (z. B. Wertpapiere,
Devisen, Edelmetalle) zu seinen Lasten anzuschaffen.
Sofern es der Bank nicht möglich ist, die Basiswerte im Rahmen eines Anschaffungsgeschäfts bis zu dem
Termin zu beschaffen, an dem sie selbst aufgrund der Inanspruchnahme aus einer im Kundenauftrag
eingegangenen Stillhalterposition zur Lieferung verpflichtet
ist, kann die Bank sich die benötigten Basiswerte anderweitig, z. B. im Wege des Wertpapierdarlehens,
besorgen, um die Dauer der Lieferschwierigkeiten zu überbrücken. Die Kosten hierfür sowie für einen wei-
tergehenden Verzugsschaden trägt ebenfalls der Kunde.

13. Auslosung bei Zuteilung von Optionsausub̈ungen
Die Bank wird die auf sie nach einem Zufallsprinzip entfallenden Zuteilungen von Optionsausübungen durch
eine interne neutrale Auslosung auf ihre Stillhalter-Kunden verteilen.

14. Abwicklung von belieferbaren Futures-Kontrakten
Der Kunde kann bei Futures-Kontrakten, die durch Lieferung zu erfüllen sind, die Lieferung oder die
Abnahme der Basiswerte verlangen, sofern er die Kontrakte nicht durch ein Gegengeschäft glattgestellt
hat. Die Weisung, daß die Bank die Lieferung herbeiführen soll, muß bei der Bank spätestens bis zu dem
von der Bank dem Kunden bekanntgegebenen Zeitpunkt vorliegen. Sofern die Bank keine rechtzeitige
Weisung erhält oder der Kunde die für die Lieferung erforderlichen Wertpapiere bzw. Mittel bis zu diesem
Zeitpunkt nicht angeschafft hat, wird sie sich bemühen, den Futures-Kontrakt unverzüglich auf Rechnung
des Kunden glattzustellen, um eine Abwicklung durch Lieferung zu vermeiden.

15. Abwicklung von Devisentermingeschaf̈ten
(1) Mitwirkungspflicht des Kunden
Bei Devisentermingeschäften muß der Kunde der Bank bis zu einem ihm bekanntgegebenen Zeitpunkt (in
der Regel bis zum zweiten Bankarbeitstag vor Fälligkeit) mitteilen, daß die von ihm anzuschaffende
Währung (Euro oder Fremdwährung) am Fälligkeitstag wie vereinbart zur Verfügung stehen wird. Die
Mitteilung ist entbehrlich, wenn der Kunde zu dem nach Satz 1 maßgeblichen Zeitpunkt auf einem seiner
Konten bei der Bank über ein entsprechendes Guthaben verfügt.

(2) Unterbleiben der Mitteilung
Unterbleibt die fristgerechte Mitteilung und ist der geschuldete Euro oder Fremdwährungsbetrag zu dem
nach Absatz 1 Satz 1 maßgeblichen Zeitpunkt nicht auf einem Konto des Kunden bei der Bank verfügbar, ist
die Bank berechtigt, die vom Kunden zu liefernde Währung zu dessen Lasten an einem Devisen- oder
Freiverkehrsmarkt zum Fälligkeitstag interessewahrend anzuschaffen bzw. die dem Kunden zu liefernde
Währung an einem Devisen- oder Freiverkehrsmarkt zum Fälligkeitstag interessewahrend zu verkaufen.


